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1. Anlass und Gebietsübersicht 

Anlass Das Plangebiet, ein ehemaliges NATO-Tanklager, welches zwischen-
zeitlich landwirtschaftlich genutzt wurde, soll in eine naturnahe Ferien-
anlage mit „Baumhaus-Lodges“ umgewandelt werden.  

Lage des Plangebiets Das Plangebiet befindet sich westlich von Staufen im Breisgau an der 
Grenze zu Heitersheim. Es handelt sich um die Flurstücke 1452 und 
1452/1, die insgesamt eine Fläche von ca. 2,4 ha einnehmen. Die an-
grenzenden Bereiche sind hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte 
Flächen.  

 

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets 

Untersuchungsgebiet Das Untersuchungsgebiet deckt sich im Wesentlichen mit dem Plan-
gebiet. Die stukturarme Umgebung weist deutlich weniger Habitatpo-
tenzial auf und wurde daher nur in sehr geringem Umfang mitbetrach-
tet.  

 
 

2. Rahmenbedingungen und Methodik 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Zu prüfende Verbotstatbe-
stände 

Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 
14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten, wobei die 
streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders geschützten 
Arten darstellen. Maßgeblich für die artenschutzrechtliche Prüfung sind 
die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG, die 
durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt werden. 
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Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Neben diesen Zugriffsverboten gelten Besitz- und Vermarktungsver-
bote. 

Anwendungsbereich Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten bei Eingriffen im Bereich des Bau-
rechts und bei nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassenen Ein-
griffen in Natur und Landschaft die aufgeführten Verbotstatbestände 
nur für nach europäischem Recht geschützten Arten, d. h. für die in 
Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-RL) aufge-
führten Arten und die europäischen Vogelarten. In der hier vorgelegten 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden daher nur diese Ar-
ten behandelt. 

In einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können 
zusätzlich sogenannte „Verantwortungsarten“ bestimmt werden, die in 
gleicher Weise wie die o. g. Arten zu behandeln wären. Da eine solche 
Rechtsverordnung bisher nicht vorliegt, ergeben sich hieraus aktuell 
noch keine zu berücksichtigende Arten. 

Tötungs- und Verletzungs-
verbot 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vor, wenn durch den Eingriff / das Vorhaben das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-
fikant erhöht wird und zugleich diese Beeinträchtigung nicht vermieden 
werden kann. Ebenfalls liegt dieser Verbotstatbestand nicht vor, wenn 
Tiere im Rahmen einer Maßnahme, die auf ihren Schutz vor Tötung / 
Verletzung und der Verbringung in eine CEF-Fläche dient, unvermeid-
bar beeinträchtigt werden.  

Störungsverbot Eine Störung liegt vor, wenn Tiere aufgrund einer unmittelbaren Hand-
lung ein unnatürliches Verhalten zeigen oder einen erhöhten Energie-
verbrauch aufweisen. Sie kann aufgrund von Beunruhigungen oder 
Scheuchwirkungen, beispielsweise infolge von Bewegungen, Licht, 
Wärme, Erschütterungen, häufige Anwesenheit von Menschen, Tieren 
oder Baumaschinen, Umsiedeln von Tieren, Einbringen von Individuen 
in eine fremde Population oder aber auch durch Zerschneidungs-, 
Trenn- und Barrierewirkungen eintreten (vgl. LAUFER 2014). 
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Es liegt dann kein Verbotstatbestand vor, wenn sich durch die Störung 
der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlechtert und 
somit die Störung nicht als erheblich einzustufen ist. 

Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt ist. Gegebenenfalls können hierfür auch vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt wer-
den. Die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen muss zum Zeitpunkt des 
Eingriffs gegeben sein, um die Habitatkontinuität sicherzustellen. Da 
CEF-Maßnahmen ihre Funktion häufig erst nach einer Entwicklungs-
zeit in vollem Umfang erfüllen können, ist für die Planung und Umset-
zung von CEF-Maßnahmen ein zeitlicher Vorlauf einzuplanen. 

Ausnahme Wenn ein Eingriffsvorhaben bzw. die Festsetzungen eines Bebauungs-
planes dazu führen, dass Verbotstatbestände eintreten, ist die Planung 
grundsätzlich unzulässig. Es ist jedoch nach § 45 BNatSchG eine Aus-
nahme von den Verboten möglich, wenn: 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vor-
liegen 

• und es keine zumutbaren Alternativen gibt 

• und der günstige Erhaltungszustand für die Populationen von FFH-
Arten trotz des Eingriffs gewährleistet bleibt bzw. sich der Erhal-
tungszustand für die Populationen von Vogelarten nicht ver-
schlechtert, z. B. durch Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands in der Region (FCS-Maßnahmen). 

 

2.2 Methodische Vorgehensweise 

2.2.1 Schematische Abfolge der Prüfschritte 

Grobgliederung Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt in zwei Phasen:  

1. Relevanzprüfung: In Phase 1 wird untersucht, für welche nach Ar-
tenschutzrecht zu berücksichtigenden Arten eine Betroffenheit 
frühzeitig mit geringem Untersuchungsaufwand ausgeschlossen 
werden kann bzw. welche Arten weiter zu untersuchen sind. In vie-
len Fällen kann in dieser Prüfstufe bereits ein Großteil der Arten 
ausgeschieden werden. 

2. Sofern im Rahmen der Relevanzprüfung eine mögliche Betroffen-
heit von Arten nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgt in 
Phase 2 eine vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung in 
zwei Schritten:  

− Bestandserfassung dieser Arten im Gelände 

− Prüfung der Verbotstatbestände für die dabei im Gebiet nachge-
wiesenen, artenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Phase 1: Relevanzprüfung In der Relevanzprüfung kommen folgende Kriterien zur Anwendung:  

• Habitatpotenzialanalyse: Auf Grundlage einer Erfassung der am 
Eingriffsort bestehenden Habitatstrukturen wird anhand der 
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bekannten Lebensraumansprüche der Arten - und ggfs. unter Be-
rücksichtigung vor Ort bestehender Störfaktoren - analysiert, wel-
che Arten am Eingriffsort vorkommen könnten. 

• Prüfung der geographischen Verbreitung, z. B. mittels der Arten-
steckbriefe der LUBW, der Brut-Verbreitungskarten der Ornitholo-
gischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW), Literatur- und 
Datenbankrecherche, Abfrage des Zielartenkonzepts (ZAK), evtl. 
auch mittels vorhandener Kartierungen und Zufallsfunde aus dem 
lokalen Umfeld. Damit wird geklärt, ob die Arten, die hinsichtlich der 
gegebenen Biotopstrukturen auftreten könnten, im Gebiet aufgrund 
ihrer Verbreitung überhaupt vorkommen können. 

• Prüfung der Vorhabenempfindlichkeit: Für die dann noch verblei-
benden relevanten Arten wird fachgutachterlich eingeschätzt, ob 
für die Arten überhaupt eine vorhabenspezifische Wirkungsemp-
findlichkeit besteht. Dabei sind frühzeitige Vermeidungsmaßnah-
men - im Sinne von einfachen Maßnahmen, mit denen Verbotstat-
bestände vorab und mit hinreichender Gewissheit ausgeschlossen 
werden können - zu berücksichtigen. 

Durch die Relevanzprüfung wird das Artenspektrum der weiter zu ver-
folgenden Arten i. d. R. deutlich reduziert. Mit den verbleibenden Arten 
wird die "vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung" durchge-
führt (s. nachfolgende Ausführungen zu Phase 2). Soweit in der Rele-
vanzprüfung bereits eine projektspezifische Betroffenheit aller arten-
schutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen werden kann, endet 
die Prüfung. Die Prüfschritte der Phase 2 sind dann nicht mehr erfor-
derlich. 

Phase 2: Vertiefende arten-
schutzrechtliche Untersu-
chung 

Teil 1: Bestandserhebung 

Die vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung beginnt mit einer 
Bestandserhebung im Gelände für diejenigen Arten, deren Betroffen-
heit in der Relevanzprüfung nicht mit hinreichender Gewissheit ausge-
schlossen werden konnte. Untersuchungsumfang und -tiefe richten 
sich nach dem artengruppenspezifisch allgemein anerkannten fachli-
chen Methodenstandard. 

Teil 2: Prüfung  Die daran anschließende artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt in 
der Reihenfolge der Verbotstatbestände in § 44 BNatSchG. Es wird für 
die im Gebiet vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Arten / 
Artengruppen geprüft, ob durch die Vorhabenwirkungen die Verbots-
tatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG eintreten können. 

Begriffsbestimmung Einige zentrale Begriffe des BNatSchG, die in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung zur Anwendung kommen, sind vom Gesetzgeber nicht 
abschließend definiert worden. Daher werden eine fachliche Interpre-
tation und Definition zur Beurteilung der rechtlichen Konsequenzen 
notwendig. Die in dem vorliegenden Gutachten verwendeten Begriffe 
sind im Anhang dargestellt. Sie orientieren sich hauptsächlich an den 
durch die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschafts-
pflege und Erholung (LANA, 2009) vorgeschlagenen und diskutierten 
Definitionen. Für die ausführliche Darstellung wird darauf verwiesen. 
Im Anhang werden nur einige Auszüge wiedergegeben. 
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2.2.2 Festlegung der zu berücksichtigenden Arten 

 Neben allen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, welche die Ar-
tengruppen der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, Kä-
fer, Libellen, Fische und Pflanzen umfasst, sind gemäß der Richtlinie 
über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 
79/409/EWG) alle in Europa natürlicherweise vorkommenden Vogelar-
ten geschützt.  

Im Rahmen der meisten Planungen kann ein Großteil der Anhang IV-
Arten der FFH-Richtlinie bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden (s. 
Kap. 5.2). Hinsichtlich der Vögel hat sich in der Gutachterpraxis ge-
zeigt, dass es notwendig ist, Differenzierungen vorzunehmen. Unter-
schieden werden planungsrelevante Arten und „Allerweltsarten“.  

Nicht zu berücksichtigende 
Vogelarten 

„Allerweltsarten“, d. h. Arten, die weit verbreitet und anpassungsfähig 
sind und die landesweit einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen, 
werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung i. d. R. nicht näher be-
trachtet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen wer-
den, dass bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG verstoßen 
wird: 

• Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG ist für diese Arten im Regelfall davon aus-
zugehen, dass die ökologische Funktion der von einem Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zu-
sammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Abweichend von dieser Regelannahme sind aber Lebensraumver-
luste im Siedlungsbereich im Einzelfall kritischer zu beurteilen, da 
die Ausweichmöglichkeiten in einer dicht bebauten Umgebung 
möglicherweise geringer sind.  

• Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
kann für diese Arten auf Grund ihrer Häufigkeit grundsätzlich aus-
geschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. 

Wenn im Einzelfall eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaa-
ren einer weitverbreiteten und anpassungsfähigen Art von einem Vor-
haben betroffen sein kann, ist diese Art jedoch in die vertiefende arten-
schutzrechtliche Prüfung einzubeziehen. 

Regelmäßig zu berücksichtigen ist bei diesen Arten das Tötungs- und 
Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG), indem 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu treffen sind. 

Regelmäßig zu berücksichti-
gende Vogelarten 

Als planungsrelevante Vogelarten werden in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung regelmäßig diejenigen Arten berücksichtigt, die folgen-
den Kriterien entsprechen: 

• Rote-Liste-Arten Deutschland (veröff. 2021, Stand 2020) und Ba-
den-Württemberg (veröff. 2022, Stand 2019) einschließlich RL-Sta-
tus "V" (Arten der Vorwarnliste) 

• Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 

• Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL 

• Streng geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung (BArt-
SchVO) 

• Koloniebrüter 
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3. Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet 

Habitatpotenzialanalyse Um zu erfassen, welches Potenzial an Lebensraumstrukturen (Habi-
tatstrukturen) im Plangebiet besteht, wurden diese erfasst. Dabei wur-
den folgende (potenzielle) Habitatstrukturen festgestellt: 

• Umfangreicher Baumbestand von Bäumen unterschiedlichen Al-
ters 

• Flächige Gehölzbestände (Hecken und Gebüsche) 

• Ruderalvegetation 

• Wiesen 

• Gebäude und Schuppen 

• Wege 

 
 

4. Wirkfaktoren des Vorhabens  

Darstellung des Vorhabens Auf dem ehemaligen Tanklager der NATO soll ein nachhaltiges Tou-
rismuskonzept entwickelt werden. Dieses beinhaltet die Errichtung von 
aufgeständerten Baumhauslodges und die Herstellung der erforderli-
chen Infrastruktur, wobei hierfür v.a. Bestandsgebäude herangezogen 
werden. Im Eingangsbereich soll ein Gebäude neu errichtet werden.  

Relevante Vorhabenbe-
standteile 

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabenbestandteile hin zu 
untersuchen, die eine nachteilige Auswirkung auf Arten oder Arten-
gruppen haben können. Aus der Palette aller denkbaren Wirkfaktoren 
(in Anlehnung an LABRECHT & TRAUTNER, 2007) erfolgt eine Auswahl 
der bei diesem Vorhaben relevanten Wirkfaktoren: 

Baubedingte Wirkfaktoren Die baubedingten Wirkfaktoren sind von sehr geringem Ausmaß. Im 
Wesentlichen werden die bereits vorhandenen Gebäude saniert und 
umgenutzt. Für die Errichtung der Baumhauslodges müssen Punkt-
fundamente hergestellt werden. Außerdem soll ein neues Wohnhaus 
errichtet werden. Während dieser Bauphase werden Emissionen in 
Form von Schall- und Lichtemissionen frei werden.  

Anlagenbedingte Wirkfakto-
ren 

Die anlagebedingten Wirkfaktoren unterscheiden sich nur geringfügig 
von den bereits bestehenden anlagebedingten Wirkfaktoren. Die Lod-
ges sollen über Punktfundamente befestigt werden. Hinzu kommt ein 
neues Wohnhaus.  

Betriebsbedingte Wirkfakto-
ren 

Während des Betriebs sind Wirkfaktoren zu erwarten, die durch den 
Betrieb der Baumhauslodges zu erwarten sind. Dabei handelt es sich 
v.a. um Lärmemissionen.  

 
 
 
 
 



 
  

 

Staufen - Wettelbrunn, Bebauungsplan „Baumhauslodges“, Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 7 
Stand: 06.11.2024 

5. Relevanzprüfung 
5.1 Europäische Vogelarten 

Weitverbreitete und anpas-
sungsfähige Vogelarten 

Aufgrund der Habitatstrukturen (s. Kap. 3) sind als Brutvögel im Plan-
gebiet und dessen nahem Umfeld weitverbreitete und anpassungsfä-
hige Vogelarten zu erwarten. Eine Verletzung oder Tötung dieser Vö-
gel im Rahmen der Fällarbeiten kann vermieden werden, wenn Baum-
fällungen und Gehölzrodungen entsprechend der Vorgabe des § 39 
Abs. 5 BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
durchgeführt werden (Brutzeit mit Gefahr der Zerstörung von Gele-
gen / Tötung von nicht-flüggen Jungvögeln und ggf. nicht flüchtenden 
Altvögeln). Außerhalb dieses Zeitraums wird das Fluchtverhalten der 
Tiere dazu führen, dass eine Verletzung oder Tötung der Vögel nicht 
eintritt. 

Gemäß den Erläuterungen in Kap. 2.2.2 werden bei diesen Arten die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG mit hinrei-
chender Sicherheit nicht eintreten; daher erfolgt für diese Arten keine 
weitere Prüfung. 

Planungsrelevante  
Vogelarten 

Im Plangebiet kommt ein baumhöhlenreicher, gut gepflegter Streuobst-
bestand vor. Damit sind im Plangebiet die Voraussetzungen für ein 
Vorkommen charakteristischer Vogelarten der Streuobstwiesen gege-
ben, z. B. Wendehals (RL-BW: 2) und Wiedehopf (RL-BW: V).  

→ Im Rahmen der vertiefenden artenschutzrechtlichen Prüfung ist eine 
Bestandserfassung für die Artengruppe Vögel durchzuführen. Die Un-
tersuchungen wurden 2021 im Rahmen der Aufstellung des Flächen-
nutzungsplans durchgeführt (s. Kap. 6.1).  

 

5.2 Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV 
 In Baden-Württemberg kommen aktuell rund 80 der im Anhang IV der 

FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführten Tier- und Pflanzenarten vor 
(LUBW, 2008). 

Säugetiere Von den im Anhang IV aufgeführten Säugetierarten erscheint für das 
Plangebiet das Vorkommen von Fledermäusen möglich. Da sich ein 
Bestand älterer Gebäude im Plangebiet befindet, wurde eine Bege-
hung des Plangebietes durchgeführt, um potenzielle Quartiere festzu-
stellen. 

Im Rahmen der Begehungen zeigte sich ein nischenreicher Gebäude-
bestand mit für Fledermäuse gut zugänglichen Dachböden. 

→ Eine vertiefte Untersuchung der Lebensraumfunktion für Fleder-
mausarten ist erforderlich. Dabei ist die mögliche Funktion als Ta-
gesquartier und / oder als Wochenstuben zu erfassen. Die Untersu-
chungen wurden 2023 durchgeführt (s. Kap. 7.1.1). 

Neben Fledermäusen scheint auf den ersten Blick auch ein Vorkom-
men der Haselmaus möglich. Bei den meisten Gehölzen handelt es 
sich jedoch um Einzelbäume ohne Unterwuchs. Diese Gehölze sind 
für die Haselmäuse nicht geeignet. Eine potenzielle Eignung weist je-
doch das Feldgehölz im Norden des Plangebiets sowie kleinere Be-
stände innerhalb des Plangebiets auf. Diese Bereiche bleiben jedoch 
alle vollständig erhalten, sodass eine Erfassung nicht als erforderlich 
angesehen wird.  

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Art sind nicht erforderlich. 
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Reptilien Ein Vorkommen von Reptilien, insbesondere der Zauneidechse (La-
certa agilis), konnte nicht ausgeschlossen werden. Daher ist eine Er-
fassung erforderlich. Diese wurde jedoch bereits im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanänderung (2021) durchgeführt, sodass diese Daten 
verwendet werden können.  

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Amphibien Im Plangebiet bestehen keine Oberflächengewässer, die als Laichha-
bitate von Amphibien geeignet sein könnten. Hinweise auf Wanderkor-
ridore liegen nicht vor.  

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind erforder-
lich. 

Schmetterlinge Die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Arten besiedeln v. a. ma-
gere Feucht- oder Trockenstandorte außerhalb von Siedlungsgebie-
ten. Aus diesem Grund kann ihr Vorkommen im Plangebiet nicht mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind erforder-
lich. 

Käfer Aufgrund des großen Baumbestands in Plangebiet ist ein Vorkommen 
von Totholzkäfern nicht pauschal auszuschließen. Die Bäume bleiben 
jedoch im Wesentlichen stehen. Wenn dann werden 9 Bäume im Be-
reich des geplanten Wohn- und Verwaltungsgebäudes gefällt. Hier 
konnten vom Boden aus keine Höhlen etc. erkannt werden, die auf ein 
Vorkommen von Totholzkäfern schließen lassen könnten. Sollten zu-
künftig z.B. aus Verkehrssicherungsgründen weitere Bäume gefüllt 
werden müssen, ist das Thema der Totholzkäfer nochmals zu betrach-
ten.  

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Libellen Im Plangebiet bestehen weder Oberflächengewässer noch terrestri-
sche Lebensräume die als Teillebensräume der artenschutzrechtlich 
relevanten Libellen geeignet sein könnten. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Weichtiere Im Plangebiet bestehen keine Oberflächengewässer. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

Pflanzen Es gibt keine Hinweise auf Vorkommen von Pflanzen des Anhang IV 
der FFH-Richtlinie im Plangebiet. 

→ Weitergehende Untersuchungen dieser Artengruppe sind nicht er-
forderlich. 

 

5.3 Ergebnis der Relevanzprüfung 
 Die Relevanzprüfung kommt zum Ergebnis, dass eine Betroffenheit fol-

gender Tierarten nicht ausgeschlossen werden kann:  

- Vögel 

- Reptilien 

- Schmetterlinge 

- Fledermäuse 
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6. Vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung der Europäi-
schen Vogelarten 

6.1 Bestandserfassung 

Datengrundlage Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurden Vogeler-
fassungen im Plangebiet durchgeführt. Zur Erfassung der im Untersu-
chungsgebiet vorkommenden Vögel wurde im März bis Juni insgesamt 
sechs Begehungen durchgeführt. Die Erfassung erfolgte dabei gemäß 
SUEDBECK ET. AL (2005), jeweils in den frühen Morgenstunden. 

Tabelle 1: Übersicht über die Erfassungstage Avifauna 

Datum Witterung 

02.03.2021 Klar, windstill, 5°C 

24.03.2021 Klar, windstill, 5°C,  

07.04.2021 Klar, windstill, 6°C 

26.04.2021 Leicht bewölkt, windstill, 7°C 

08.05.2021 Klar, windstill, 10°C 

02.06.2021 Klar, windstill, 18°C 
 

Ergebnisse der Erfassung Bei der Vogelkartierung (2021) konnte ein Vorkommen artenschutz-
rechtlich relevanter Vogelarten (Trauerschnäpper (stark gefährdet), 
Gartenrotschwanz, Haussperling (Arten der Vorwarnliste)) nachgewie-
sen werden. 

 
Tabelle 2: Artenliste der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Vogelarten 

Status 
Deutscher  
Name 

Wissenschaftlicher 
Name 

Abk. 
Rote Liste Erhaltungszu-

stand in BW / im 
Gebiet 

Verant. 
BW für  
D 

§ BW D 

BV Amsel Turdus merula A * * günstig !  

NG Bachstelze Motacilla alba Ba *  günstig !  

B? Blaumeise Parus caeruleus Bm * * günstig !  

BV Eichelhäher Garrulus glandarius Ei * * günstig !  

B? Elster Pica pica E * * günstig !  

B? Feldlerche Alauda arvensis Fl 3 3 ungünstig -  

B? Fitis Phylloscopus trochilus F 3 * ungünstig -  

B? Gartenrotschwanz 
Phoenicurus phoeni-
curus 

Gr V * ungünstig 
!  

NG Grünspecht Picus viridis Gü * * günstig ! c 

BV Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr * * günstig !  

BV Haussperling Passer domesticus H V * ungünstig !  

BV Kohlmeise Parus major K * * günstig !  

B? Mäusebussard Buteo Buteo Mb * * günstig ! c 

BV Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg * * günstig !  

B? Nachtigall 
Luscinia megarhyn-
chos 

N * * günstig - 
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B? Neuntöter Lanius collurio Nt * * günstig ! a 

B? Orpheusspötter Hippolais polyglotta Os * * günstig - b 

B? Pirol Oriolus oriolus P 3 V ungünstig [!]  

NG Rabenkrähe Corvus corone Rk * * günstig !  

B? Ringeltaube Columba palumbus Rt * * günstig -  

Dz Rotdrossel Turdus iliacus Rd ♦ ♦    

NG Rotkehlchen Erithacus rubecula R * * günstig !  

B? Star Sturnus vulgaris S * 3 günstig !  

B? Stieglitz Carduelis carduelis Sti * * günstig !  

BV Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca Ts 2 3 ungünstig -  

B? Türkentaube Streptopelia decaocto Tt 3 * ungünstig !  

NG Turmfalke Falco tinnunculus Tf V * ungünstig ! c 

B? Wacholderdrossel Turdus pilaris Wd * * günstig !!  

B? Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi * * günstig [!]  
 

Status 

BV Brutvogel im Plangebiet 

BA Brutvogel im engeren Umfeld des Plangebietes  

B? vermutlich Brutvogel im Plangebiet und / oder dessen näherer Umgebung 

NG Nahrungsgast im Plangebiet 

Dz Durchzügler 
 

Sonstige Erläuterungen 

Abk. Abkürzung Artname (DDA-Schlüssel) 

Rote Liste – Gefährdungsstatus in Baden-Württemberg (BW, 2019) / in Deutschland (D, 2020) 

1 – vom Aussterben bedroht 

2 – stark gefährdet 

3 – gefährdet 

V – Vorwarnliste 

*  – ungefährdet 

♦ – nicht bewertet 

Verant. BW für D: Verantwortung Baden-Württembergs für die Art in Deutschland 

!!! - extrem hohe Verantwortlichkeit (>50 %) 

!! - sehr hohe Verantwortlichkeit (20–50 %) 

! - hohe Verantwortlichkeit (10–20 %) 

[!] - Art, die in Baden-Württemberg früher einen national bedeutenden Anteil aufwies, diesen aber 
inzwischen durch Bestandsverluste in Baden-Württemberg oder durch Bestandsstagnation und 
gleichzeitige Zunahme in anderen Bundesländern verloren hat. 

§ Schutzstatus 

a - EU-VS-RL Anh. I 

b - Art. 4(2) EU-VS-RL 

c - streng geschützt nach BArtSchVO  

 

Die Brutvogelkarte ist im Anhang zu finden. 
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6.2 Prüfung der Verbotstatbestände 
Trauerschnäpper 

Kurzdarstellung der betroffe-
nen Art 

Trauerschnäpper sind Bewohner von Wäldern (Laub- und Mischwäl-
der), Parks und Gärten. Er ernährt sich u.a. von Insekten, Heuschre-
cken,  und Spinnen sowie gelegentlich auch von Beeren. Von höheren 
Warten aus startet er seine Jagd. Am Boden geht er selten auf die 
Jagd.  

Im Plangebiet brütet er in einem Kirschbaum. Der Baum bleibt erhal-
ten.  

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Eine Fällung des Baumes, in welchem der Trauerschnäpper brütet, ist 
nicht vorgesehen. Der Baum liegt innerhalb einer „Fläche mit Bindung 
für Bepflanzungen und der Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)“. Der 
gesamte Gehölzbestand innerhalb dieser Fläche muss erhalten blei-
ben. Ein Eintreten des Verbotstatbestands der Tötung oder Verletzung 
kann daher ausgeschlossen werden.  

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Der Trauerschnäpper ist in manchen Region durchaus verbreitet. Ne-
ben Wäldern bewohnt er zwischenzeitlich auch Parkanlagen, Fried-
höfe, Gärten etc. Der Baum, im welchem 2021 die Brut nachgewiesen  
wurde , bleibt erhalten. Aus der Kirschbaumreihe werden maximal 7 
Bäume gefällt. Diese liegen innerhalb der Baufenster. Die 5 Baufenster 
der Baumhauslodges sind zwischen 114 und 126 m² groß. Die Größe 
der Baumhauslodges ist jedoch auf max 60 m² beschränkt. Somit neh-
men diese nur ca. die Hälfte der Baufenster ein. Diese gewisse Flexi-
bilität wird jedoch als erforderlich angesehen, da die exakte Lage der 
Lodges zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt werden kann. 
Beim Verwaltungs- und Wohngebäude sieht die Situation ähnlich aus. 
Hier nimmt das Baufenster ca. 750 m² ein. Die Grundfläche des Ge-
bäudes wird jedoch auf 300 m² begrenzt.  

Das Ziel der Eigentümer ist es, den Baumbestand (insg. 56 Kirsch-
bäume), welche von der eigenen Familie gepflanzt wurde, bestmöglich 
zu erhalten. Somit ist nicht davon auszugehen, dass auch alle diese 7 
Bäume gefällt werden. Es wird hier jedoch im Sinne einer worst-case-
Betrachtung davon ausgegangen. Auch ist zu erwähnen, dass das 
Projekt mit 7 Lodges starten soll. Ob und wann die restlichen Lodges 
errichtet werden sollen, ist noch nicht anzusehen.  

Es wird daher die Pflanzung von 8 neuen Bäumen im Bereich der zwei 
Baumreihen vorgegeben. Baumpflanzungen waren bisher nur über 
textliche Festsetzungen geregelt. Nun erfolgt dies aber auch ganz kon-
kret im Rahmen der Planzeichnung zum Bebauungsplan (CEF3). 

Eine Beeinträchtigung durch die Umnutzung der Fläche ist daher, unter 
Berücksichtigung dieser Ergänzungen im Vergleich zur 1. Offenlage, 
nicht zu erwarten und ein Eintreten des Verbotstatbestands kann aus-
geschlossen werden. 

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Durch die Umsetzung der Planung ist nicht damit zu rechnen, dass 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden. Es findet zwar eine 
Umnutzung der Fläche statt, diese ist jedoch immer noch für den Trau-
erschnäpper geeignet. Durch die unter Störungsverbot beschriebenen 
Maßnahmen (CEF3), können die möglichen Beeinträchtigungen redu-
ziert werden.  
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Fazit Ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Hinweis: Trauerschnäpper sind Höhlenbrüter. Es wäre daher empfeh-
lenswert entsprechende Nistkästen im Plangebiet aufzuhängen um 
das Angebot entsprechend zu erhöhen. Diese sollten bevorzugt im Be-
reich der Ausgleichsflächen aufgehängt werden, da dort perspektivisch 
das Nahrungsangebot am größten sein wird. 

 
Haussperling 

Kurzdarstellung der betroffe-
nen Art 

Haussperlinge sind Höhlenbrüter und brüten vorwiegend in „Brutkolo-
nien“ in menschlichen Siedlungen. Eine ganzjährige Verfügbarkeit von 
Sämereien und Getreideprodukten, Nischen und Höhlen an Gebäuden 
sind die Voraussetzungen für Bruthabitate. Wichtige Habitatelemente 
sind außerdem offene Bodenstellen und Sandflächen zum Sandbaden 
und Wasserstellen. Die Art ernährt sich hauptsächlich von Sämereien, 
die Jungen werden mit Insekten gefüttert. Während die Nistmöglich-
keiten sich häufig an Gebäuden befinden, müssen zur Nahrungsauf-
nahme und Deckung im Umfeld Gärten, Grasland, Feld, Gebüsche 
oder Bäume vorhanden sein.  

Im Plangebiet brüten Haussperlinge an den Bestandsgebäuden. 

Artrelevante Vermeidungs-
maßnahmen 

Gesetzliche Vorgabe: Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der 
Vorgabe des BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember abgeschnitten, auf den Stock gesetzt, oder beseitigt werden.  

V1: Der Abbau von Gebäuden (Schuppen, Gartenhäuschen), Gebäu-
deteilen und Holzstapeln darf nicht in der Zeit von 01. März bis 30. 
September erfolgen. Aufgrund des möglichen Vorkommens von Fle-
dermausquartieren erweitert sich der Zeitraum bis Ende Oktober. 

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Fällzeitbeschränkung können 
Tötungen / Verletzungen von Individuen bei Baumfällungen ausge-
schlossen werden. Um auch die Tötung / Verletzung im Zuge der Be-
seitigung von Gartenhäuschen und Schuppen oder Nistkästen zu ver-
meiden, ist auch hierfür eine zeitliche Einschränkung erforderlich 
(Maßnahmen V1). Wenn diese beachtet werden, ist das Eintreten des 
Verbotstatbestands mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen. 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Haussperlinge brüten häufig in menschlicher Nähe und sind eine wenig 
störungsempfindliche Art. Vom Vorhaben geht keine Verschlechterung 
des Erhaltungszustands der lokalen Population aus. 

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Eine direkte bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme der Brut-
plätze wird dann erfolgen, wenn an der Außenfassade / Dach der Be-
standsgebäude Eingriffe erfolgen. Für den dauerhaften Verlust dieser 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im Eingriffsfall eine CEF-Maß-
nahme (CEF2) erforderlich. Hierfür müssen für den Haussperling, je 
entfallendem Brutstandort, in der näheren Umgebung zwei Vogelnist-
kästen aufgehängt werden. Dies ist durch eine Person mit ornithologi-
schem Sachverstand zu begleiten. Die Umsetzung ist nachvollziehbar 
(Karte, Fotos) zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der Unteren 
Naturschutzbehörde zu übermitteln.  

Fazit Ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kann 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
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7. Vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung der Arten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

7.1 Fledermäuse 

7.1.1 Bestandserfassung 

Datengrundlage Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans wurde 2021 für 
das Plangebiet ein hohes Konfliktpotenzial für Fledermäuse festge-
stellt. Genauere Erfassungen erfolgten 2021 nicht.  

Daher wurden durch das Büro FrInaT eine Erfassung der Fledermäuse 
im Gebiet durchgeführt. Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser 
Erfassungen zusammengefasst beschrieben. Das ausführliche Doku-
ment ist als Anlage angefügt. 

Es wurden insgesamt 5 Detektorbegehungen durchgeführt. Um Wo-
chenstuben zu erfassen, erfolgten drei Begehungen in den Morgen-
stunden vor Sonnenaufgang. Die Begehungen erfolgten am 22.06., 
19.07. und 28.07 ab 2 Stunden vor Sonnenaufgang bis Sonnenauf-
gang. In der ersten Stunde wurde das Untersuchungsgebiet abgelau-
fen und mit einem Ultraschall-Detektor (Batlogger, Elekon AG, 
Schweiz), der die Ultraschallrufe hörbar macht, auf Jagdaktivitäten von 
Fledermäusen geachtet. In der zweiten Stunde wurden die 3 Gebäude 
im Untersuchungsgebiet in Intervallen von etwa 10 Minuten beobach-
tet und mit Ultraschall-Detektoren auf Fledermausrufe geachtet um 
Schwärmaktivitäten an den drei bestehenden Gebäuden zu erfassen. 
Die zwei letzten Begehungen erfolgten nach Sonnenuntergang und  
dienten dazu, mögliche Balzquartiere ausfindig zu machen. Dazu er-
folgten die Begehungen am 04.09. und 27.09 jeweils ab einer Stunde 
nach Sonnenuntergang und dauerten etwa 2 Stunden. In dieser Zeit 
wurde das Gelände abgelaufen und neben Jagdaktivitäten vor allem 
auf Sozialrufe geachtet, die Hinweise auf Balzquartiere geben könn-
ten. Bei allen Begehungen wurden die Fledermausrufe aufgezeichnet 
und der genaue Ort der Aufnahme mittels GPS eingemessen. Die Fle-
dermausrufe wurden mithilfe der Software „BatExplorer“ (Version 
2.2.3.0) bestimmt und den Arten bzw. Artengruppen zugeordnet. Die 
manuelle Bestimmung erfolgte anhand typischer Werte der Ruf-Para-
meter wie z.B. charakteristische Frequenz, Frequenzverlauf und Ruf-
länge (vgl. RUSS 2012). 

 

Tabelle 3: Übersicht über die Erfassungstage Fledermäuse 

Datum Tätigkeit 

22.06.2023 Schwärmbeobachtung 

19.07.2023 Schwärmbeobachtung 

28.07.2024 Schwärmbeobachtung 

04.09.2024 Balzkontrolle 

27.09.2024 Balzkontrolle 
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Habitatbaumkartierung: 

Zur Erfassung möglicher Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse in 
Bäumen auf dem Untersuchungsgebiet erfolgte eine Begehung am 
29.11. in der laubfreien Zeit. An diesem Termin wurden alle Bäume mit 
einem Fernglas vom Boden aus nach Strukturen abgesucht, die für 
Fledermäuse eine Quartiermöglichkeit bieten. Als Fledermausquar-
tiere kommen an Bäumen neben Spechthöhlen auch Fäulnishöhlen, 
Höhlungen in Zwieselbildungen, Spalten in Stammrissen, Spalten un-
ter Rindenteilen und sonstige Strukturen, die für Fledermäuse zugäng-
liche geschützte Nischen bilden, in Frage. Die Bäume mit potentiellen 
Quartieren wurden mittels QField im Gelände kartiert und das Quar-
tierpotential für Fledermäuse eingeschätzt. Dafür wurden die Quartier-
typen in die drei Kategorien; „geringes Potential“ (allenfalls für Einzel-
tiere geeignet), „mittleres Potential“ (für kleinere Fledermausgesell-
schaften geeignet) und „hohes Potential“ (auch für mittlere und grö-
ßere Fledermauskolonien geeignet) eingeteilt. 

Ergebnisse der Erfassung Detektorbegehungen: 

Bei den Detektorbegehungen gelangen akustische Nachweise der Ar-
ten Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), des nicht sicher zu be-
stimmenden Artenpaares Weißrand- (P. kuhlii) und Rauhautfleder-
maus (P. nathusii), der Alpenfledermaus (Hypsugo savii) und der 
Gruppen Nyctaloid und Myotis, deren Aufnahmen sich aufgrund ähnli-
cher Ortungsrufe innerhalb der Gruppen nicht sicher auf Artniveau be-
stimmen lassen. Zwei Aufnahmen wurden der Gruppe Pipistrellus tief 
zugeordnet. Sie lagen in einem Frequenzbereich zwischen der Zwerg-
fledermaus und dem Artenpaar Weißrand- und Rauhautfledermaus, 
bei dem eine genauere Zuordnung nicht möglich ist.   

Bei den drei Schwärmbeobachtungen wurden keine Schwärmaktivitä-
ten festgestellt. Durch das Fehlen von Schwärmaktivitäten ist das Vor-
kommen von Wochenstuben an den Bestandsgebäuden oder in Bäu-
men weitestgehend auszuschließen, auch das Vorhandensein von 
Einzelquartieren ist unwahrscheinlich. Die Fledermausaktivität war 
insgesamt gering, vereinzelt wurden jagende Tiere oder Tiere auf dem 
Transferflug aufgezeichnet (Abbildung 2). Bei den jagenden Tieren 
handelte es sich um Arten der Gattung Pipistrellus sowie eine Alpen-
fledermaus. Die Mehrheit der Aufnahmen wurde der Zwergfledermaus 
zugeordnet (12 Aufnahmen) und fünf Aufnahmen wurden dem Arten-
paar Weißrand- und Rauhautfledermaus zugeordnet. Die Alpenfleder-
maus konnte einmal nachgewiesen werden. Die Aufnahmen der Ar-
tengruppe Nyctaloid stammten ausschließlich von Tieren auf Transfer-
flügen über das Gebiet. Diese Artengruppe umfasst Fledermäuse, die 
Ortungsrufe in niedrigen Frequenzbereichen nutzt. Aufgrund der Be-
schaffenheit des Untersuchungsgebiet könnte es sich hierbei um 
Kleinabendsegler, Abendsegler und Breitflügelfledermaus handeln. 
Auch einige Zwergfledermäuse sowie zwei Mal das Artenpaar Weiß-
rand- Rauhautfledermaus wurden auf Transferflügen nachgewiesen.  

Bei den beiden Balzkontrollen konnten keine Sozialrufe von balzenden 
Tieren aufgenommen werden. Durch das Fehlen von Balzaktivitäten 
während der Balzzeit kann eine Nutzung der Bestandsgebäude oder 
von Baumquartieren als Balzquartier durch Fledermäuse 
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weitestgehend ausgeschlossen werden. Bei den Begehungen konn-
ten vor allem Tiere auf Transferflügen nachgewiesen werden und nur 
zwei jagende Tiere (Abbildung 3). Die jagenden Tiere waren Zwergfle-
dermäuse. Bei den Tieren auf dem Transferflug konnten zum ersten 
Mal auch Tiere der Gattung Myotis nachgewiesen werden (3 Aufnah-
men). Aufgrund der Habitatbeschaffenheit im Untersuchungsgebiet 
könnte es sich dabei um die Arten Nymphenfledermaus, Bechsteinfle-
dermaus, Wasserfledermaus, Wimperfledermaus, Mausohr, Bartfle-
dermaus und Fransenfledermaus gehandelt haben. Eine Aufnahme 
konnte der Artengruppe Nyctaloid zugeordnet werden, die Mehrheit 
der Aufnahmen entfiel auf die Gattung Pipistrellus. Dabei war die 
Zwergfledermaus am häufigsten gefolgt vom Artenpaar Weißrand- 
und Rauhautfledermaus. Zwei Aufnahmen wurden der Gruppe Pi-
pistrellus tief zugeordnet.   

 

Abbildung 2: Überblick über die Ergebnisse der Schwärmbeobachtungen 
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Abbildung 3: Überblick über die Ergebnisse der Balzkontrollen 

 

Habitatbaumkartierung Bei der Habitatbaumkartierung wurden insgesamt acht Bäume mit 
Quartierpotential für Fledermäuse erfasst. Davon zeigten vier 
Bäume ein geringes Potential, drei Bäume ein mittleres Potential 
und ein Baum ein hohes Potential. Bei den quartiergebenden Struk-
turen handelt es sich um Rindenschuppen, Astabbrüche und Astlö-
cher. Der Baumbestand war überwiegend vital, es existieren aller-
dings zwei abgestorbene Bäume, von denen einer ein hohes Quar-
tierpotential zeigte und einer ein mittleres. 
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Abbildung 4: Bäume mit Quartierpotenzial 

 

7.1.2 Prüfung der Verbotstatbestände  

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Bei den Detektorbegehungen konnten keine Fledermausquartiere an 
den Bestandsgebäuden oder im Baumbestand nachgewiesen werden. 
Weder konnten zur Wochenstubenzeit noch zur Balzzeit der Fleder-
mäuse Quartiernachweise erbracht werden. Das Vorhandensein von 
Wochenstuben oder Balzquartieren kann daher ausgeschlossen wer-
den, eine sporadische Nutzung von Quartieren durch Einzeltieren ist 
aber dennoch möglich. Bei Arbeiten an den Bestandsgebäuden oder 
der Fällung von Einzelbäumen sind daher Tötungen von Einzeltieren 
denkbar.  

Das Eintreten des Tötungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 1  
BNatSchG durch Umbauarbeiten an Gebäuden oder das Fällen von 
Einzelbäumen kann nicht ausgeschlossen werden. Geeignete Maß-
nahmen zur Vermeidung der Tötung/Verletzung von Fledermäusen 
sind deshalb zu ergreifen. 

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Verlust oder Beeinträchtigung von Leitstrukturen  

Die Zunahme der Beleuchtung könnte dazu führen, dass Leitstrukturen 
im Untersuchungsgebiet stärker beleuchtet werden. Erhebliche Stö-
rungen durch die Beeinträchtigung von Transferstrecken können aller-
dings ausgeschlossen werden, da die Baum- und Heckenstrukturen 
größtenteils erhalten bleiben und somit keine Lichtwirkungen in die Au-
ßenbereiche vor allem nördlich des Geländes auftreten werden. Daher 
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können Tiere auf dem Transferflug in unbeleuchtete Gebiete auswei-
chen. In den Bebauungsvorschriften zum Bebauungsplan sind Vorga-
ben vorhanden und wurden nun zur zweiten Offenlage ergänzt, welche 
die Beleuchtung im Gebiet einschränken.  

Lichtemmissionen in Transferstrecken führen im vorliegenden Fall so-
mit nicht zur Erfüllung des Störungstatbestands nach §44 Abs. 1 Nr.2 
BNatSchG.  

Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Verlust von Quartieren  

Bei den Schwärmkontrollen konnten keine Fledermausquartiere an 
den Bestandsgebäuden nachgewiesen werden. Auch im Baumbe-
stand ergaben sich keine Nachweise auf Nutzung von Bäumen als 
Quartier. Damit sind Wochenstuben oder Paarungsquartiere unwahr-
scheinlich, die Nutzung durch Einzeltiere ist aber nicht auszuschließen. 
Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass Einzeltiere leicht 
auf Einzelquartiere in der Umgebung ausweichen können und die 
Funktion dieser Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang damit er-
halten bleibt.  

Durch die Umnutzung der Bestandsgebäude bzw. die Fällung von Ein-
zelbäumen kommt es im vorliegenden Fall nicht zur Erfüllung des 
Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Auch wenn aus artenschutzrechtlicher Sicht kein Ausgleich notwendig 
ist, wäre es dennoch aus Sicht des Fledermausschutzes sinnvoll, das 
Quartierangebot an den neuen Gebäuden z.B. durch das Aufhängen 
von Fassadenkästen zu erhöhen. Auch das Quartierangebot in der 
Streuobstwiese könnte durch das Aufhängen von Fledermauskästen 
erhöht werden.  

Beeinträchtigung von Jagdhabitaten  

Das Untersuchungsgebiet wird von Zwergfledermäusen und von Indi-
viduen des Artenpaares Weißrandfledermaus/Rauhautfledermaus re-
gelmäßig als Jagdhabitat genutzt. 

Durch den Betrieb der Anlage kann es zu einer im Vergleich zum ak-
tuellen Zustand erhöhten Lichtemission in die Jagdgebiete kommen.  
Aufgrund der Lichtempfindlichkeit von Fledermäusen ist eine Beein-
trächtigung hierdurch nicht völlig ausgeschlossen. Der Verlust bzw. die 
Beeinträchtigung von Jagdhabitaten ist jedoch nur dann artenschutz-
rechtlich relevant, wenn essentielle Jagdhabitate verloren gehen und 
damit eine Schädigung der Lebensstätte (des Wochenstuben- oder 
Paarungsquartiers) einhergeht.  

Hiervon ist im vorliegenden Fall nicht auszugehen. Es gab keine Hin-
weise auf Wochenstuben oder Paarungsquartier im Bereich der Be-
standsgebäude oder im Baumbestand.  

Veränderungen von Jagdhabitaten durch die Bebauung sowie durch  
Lichtemissionen führen im vorliegenden Fall somit nicht zur Erfüllung 
des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG. 

Verlust oder Beeinträchtigung von Leitstrukturen 

Da den Fledermäusen wie oben erläutert auch nach Umsetzung des 
Planvorhabens weiterhin Leitstrukturen in unbeleuchteten Gebieten 
zur Verfügung stehen, kann eine Beeinträchtigung essenzieller 
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Transferstrecken zwischen Quartier und Nahrungsflächen ausge-
schlossen werden. 

Lichtemissionen in Transferstrecken führen im vorliegenden Fall somit 
nicht zur Erfüllung des Schädigungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG. 

Fazit Unter Berücksichtigung der in Kap. 8.1 genannten Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen kann ein Eintreten der artenschutzrechtli-
chen Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Gleichwohl die Beeinträchtigung von Leitstrukturen und Jagd-
gebieten artenschutzrechtlich nicht als relevant zu betrachten ist, ist es 
dennoch  wünschenswert, die Lichtimmissionen möglichst zu begren-
zen, um die Habitatfunktion des Geländes weitestgehend zu erhalten. 
Dazu sollte bei der Beleuchtung darauf geachtet werden, dass diese 
möglichst wenig abstrahlt und ggf. nur temporär vorhanden ist z.B. 
durch eine Steuerung der Beleuchtung mittels Bewegungsmelder und 
die Verwendung von Pollerleuchten. 

 

7.2 Reptilien 
7.2.1 Bestandserfassung 

Datengrundlage Da ein Vorkommen von Eidechsen im Vorfeld nicht ausgeschlossen 
werden konnte, erfolgten im Zuge der Aufstellung des Flächennut-
zungsplans von April bis September 2021 sechs Begehungen zur Er-
fassung der Zauneidechse bei geeigneter Witterung (strahlungsreiche 
Tage mit Temperaturen über 15°C, überwiegend windstill). Alle als 
Reptilienhabitat geeigneten Flächen wurden durch langsames Abge-
hen und Absuchen von potenziellen Sonnenplätzen untersucht. Diese 
klassische Methode der Sichtbeobachtung, kombiniert mit dem Verhör 
von flüchtenden Individuen, liefert ausreichend verlässliche Ergeb-
nisse zur Erfassung der Populationsgröße von Eidechsen (LAUFER 
2014). Die Begehungen erfolgten zu unterschiedlichen Tageszeiten, 
um jedes der Verstecke zu Zeitpunkten kontrollieren zu können, nach-
dem es durch die Sonne erwärmt worden war und damit von Reptilien 
zum Aufwärmen genutzt werden konnte. Zur Erhöhung der Nachweis-
wahrscheinlichkeit wurden sogenannte künstliche Verstecke ausge-
bracht.  

 Tabelle 4: Übersicht Erfassungstermine Reptilien und Erfassungsergebnisse 

Datum Witterung 
Erfassung   
Eidechsen 

Ergebnisse  

26.04.2021 sonnig, klar, 18°C 1 5 * Subadult 

09.05.2021 leicht bewölkt, 16°C 2 2 * Adult, 10 * Subadult, 4 * Unbe-
kannt 

11.06.2021 Leicht bewölkt, Be-
wölkung zunehmend, 
20°C 

3 Kein Nachweis 

25.06.2021 sonnig, klar, 20°C 4 10 * Adult, 6 * Subadult, 8 * Unbe-
kannt 

20.08.2024 sonnig, klar, 22°C 5 6 * Adult, 2 * Subadult, 2 * Juvenil, 6  
Unbekannt 

17.09.2024 Sonnig, klar, 20°C 6 1 Adult 
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Ergebnisse der Erfassung Bei der Eidechsenkartierung (2021) wurden Zauneidechsen im Gebiet 
nachgewiesen. In der Karte im Anhang sind die Fundpunkte darge-
stellt. 

Es kommen in verschiedenen Bereichen im Plangebiet Eidechsen vor. 
Es handelte sich überwiegend um adulte und subadulte Tiere. Ledig-
lich bei der Erfassung im August konnten 2 juvenile Tiere erfasst wer-
den.  

 

7.2.2 Prüfung der Verbotstatbestände  

Kurzdarstellung der betroffe-
nen Art 

Zauneidechsen benötigen die Möglichkeit zur Thermoregulation und 
somit möglichst hohe Temperaturgradienten auf kleinem Raum. Des 
Weiteren sind ein ausreichendes Vorkommen von Beutetieren, Ver-
steckmöglichkeiten, geeignete Eiablageplätze sowie trockene und gut 
isolierte Winterquartiere essenzielle Anforderungen an ihren Lebens-
raum. 

Das Plangebiet selbst eignet sich in Teilflächen prinzipiell als Zau-
neidechsen-Lebensraum (s. Karte im Anhang) 

Artrelevante Vermeidungs-
maßnahmen 

V2: Vor den Eingriffen in die Bereiche mit entsprechenden Lebens-
raumstrukturen ist der Eingriffsbereich sehr kurz zu mähen. Somit fin-
den die Eidechsen keine Strukturen mehr vor um sich zu verstecken 
und zur Nahrungssuche und wandern eigenständig in die benachbar-
ten, geeigneten Strukturen ab. Dies muss mind. 1 Woche vor dem Ein-
griff erfolgen. 

V3: Sollten während der Aktivitätsphase der Eidechsen (ca. März bis 
September) Baumaßnahmen stattfinden, bei denen für Eidechsen ge-
eignete Strukturen entstehen (Steinhaufen, grabbare Böden etc.) sind 
diese Bereiche vor Beginn der Baumaßnahmen, nach der durchgeführ-
ten Vergrämung (V2) mit einem Reptilienzaun zu umzäunen. 

Tötungs- / Verletzungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Wie in den Erfassungsergebnissen dargestellt, kommen Zauneidech-
sen im Plangebiet vor. Unter Berücksichtigung der genannten Vermei-
dungsmaßnahmen (V2 und V3) kann ein Eintreten des Verbotstatbe-
stand der Tötung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen wer-
den.   

Störungsverbot 
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Das Störungsverbot bezieht sich auf Zeiten mit besonderen Empfind-
lichkeiten (bezüglich der Zauneidechse sind Fortpflanzungs- und Über-
winterungszeit relevant) und meint unmittelbare Handlungen, durch 
welche die betroffenen Tiere einen erhöhten Energieverbrauch haben 
und / oder ein unnatürliches Verhalten zeigen. Eine erhebliche Störung 
liegt nur dann vor, wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen Popu-
lation verschlechtert. Im vorliegenden Fall kann es während der Bau-
phase durch die Bautätigkeiten und menschliche Anwesenheit zu Be-
unruhigungen und Scheuchwirkungen und damit zu einer Störung von 
Zauneidechsen kommen. 

Durch die Vermeidungsmaßnahme V2 wird verhindert, dass sich wäh-
rend der Bauarbeiten Zauneidechsen in den Eingriffsbereichen aufhal-
ten. Ein Eintreten des Verbotstatbestands ist somit ausgeschlossen. 
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Zerstörungsverbot von Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Einzelne Fortpflanzungs- und Ruhestätten können im Zuge der Umset-
zung der beschriebenen Baumaßnahmen zerstört werden. Der Groß-
teil der Strukturen wird zwar durch das begrenzte Ausmaß des Eingriffs 
erhalten bleiben, dennoch ist durch die Anlage von CEF-Flächen (vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahme CEF1) dafür Sorge zu tragen, dass 
den Eidechsen auch nach Beginn des Eingriffs genügend Lebensraum 
zur Verfügung steht. 

Fazit Bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen V2 und V3 und der CEF-
Maßnahme CEF1 gemäß den fachlichen Vorgaben kann ein Eintreten 
von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen mit hinreichender Si-
cherheit ausgeschlossen werden. 

 

7.3 Schmetterlinge 
7.3.1 Bestandserfassung 

Datengrundlage Bei den, im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplans durchge-
führten Reptilien-Begehungen (s. Kap. 7.2), wurde auch immer nach 
Schmetterlingen und entsprechenden Futterpflanzen Ausschau gehal-
ten.  

Ergebnisse der Erfassung Bei einer Begehung (2021) konnte eine Spanische Flagge (Euplagia 
quadripunctaria) im Gebiet beobachtet werden. Diese ist nach Anhang 
II der FFH-Richtlinie geschützt und wird somit im Umweltbericht be-
handelt. Planungsrelevante Schmetterlingsarten konnten im Rahmen 
der Erfassung nicht nachgewiesen werden.  

 

8. Erforderliche Maßnahmen 
8.1 Vermeidungs- / Minimierungsmaßnahmen 

 Die nachfolgenden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 
von Beeinträchtigungen von Arten und ihren Lebensstätten ergeben 
sich:  

• aus naturschutzrechtlichen Vorgaben insbesondere dem allgemei-
nen Artenschutz (§ 39 BNatSchG)  

und / oder 

• projektspezifisch zur Verminderung / Vermeidung nachteiliger Wir-
kungen des hier geprüften Vorhabens 

 Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des 
BNatSchG nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abge-
schnitten, auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden. Aufgrund des 
(möglichen) Vorkommens von Fledermausquartieren (vgl. Kap. 7.1) er-
weitert sich dieser Zeitraum im vorliegenden Fall auf die Zeit von 1. 
März bis zum 31. Oktober. 

Vögel V1: Der Abbau von Gebäuden (Schuppen, Gartenhäuschen), Gebäu-
deteilen und Holzstapeln darf nicht in der Zeit von 01. März bis 30. 
September erfolgen. Aufgrund des möglichen Vorkommens von Fle-
dermausquartieren erweitert sich der Zeitraum bis Ende Oktober. 
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Fledermäuse  An den Bestandsgebäuden wurde keine Quartiernutzung von Fleder-
mäusen festgestellt. Eine generelle Nutzung von Einzelquartieren 
durch Fledermäuse ist allerdings nicht sicher auszuschließen. Daher 
muss eine Tötung von Fledermäusen bei Umbauarbeiten vermieden 
werden. Ein vorsichtiges Vorgehen bei den Bauarbeiten wird deshalb 
empfohlen, so sollte beim Entfernen von Dachziegeln und Verschalung 
immer darauf geachtet werden, ob sich eine Fledermaus dahinter ver-
birgt. Falls dabei eine Fledermaus vorgefunden wird, ist eine sachkun-
dige Person hinzuzuziehen.   

Bei der Untersuchung des Baumbestandes wurden einige Quartier-
möglichkeiten für Fledermäuse gefunden. Auch hier gab es keine Hin-
weise auf Nutzung durch Wochenstuben oder Paarungsgruppen, eine 
sporadische Nutzung durch Einzeltiere ist aber nicht auszuschließen. 
Nach jetzigem Stand der Planungen ist höchstens die Fällung von Ein-
zelbäumen geplant. Generell sind Baumfällungen im Zeitraum zwi-
schen Anfang Oktober und Ende Februar durchzuführen. Sollte ein 
Baum mit Quartierpotential betroffen sein, ist unmittelbar vor der Fäl-
lung zu prüfen, ob das Quartier besetzt ist.   

Auch wenn aus artenschutzrechtlicher Sicht kein Ausgleich notwendig 
ist, wäre es dennoch aus Sicht des Fledermausschutzes sinnvoll, das 
Quartierangebot an den neuen Gebäuden z.B. durch das Aufhängen 
von Fassadenkästen zu erhöhen. Auch das Quartierangebot in der 
Streuobstwiese könnte durch das Aufhängen von Fledermauskästen 
erhöht werden.  

Gleichwohl die Beeinträchtigung von Leitstrukturen und Jagdgebieten 
artenschutzrechtlich nicht als relevant zu betrachten ist, ist es dennoch  
wünschenswert die Lichtimmissionen möglichst zu begrenzen, um die 
Habitatfunktion des Geländes weitestgehend zu erhalten. Dazu sollte 
bei der Beleuchtung darauf geachtet werden, dass diese möglichst we-
nig abstrahlt und ggf. nur temporär vorhanden ist z.B. durch eine Steu-
erung der Beleuchtung mittels Bewegungsmelder und die Verwendung 
von Pollerleuchten. 

Reptilien V2: Vor den Eingriffen in die Bereiche mit entsprechenden Lebens-
raumstrukturen ist der Eingriffsbereich sehr kurz zu mähen. Somit fin-
den die Eidechsen keine Strukturen mehr vor um sich zu verstecken 
und zur Nahrungssuche und wandern eigenständig in die benachbar-
ten, geeigneten Strukturen ab. Dies muss mind. 1 Woche vor dem Ein-
griff erfolgen. 

V3: Sollten während der Aktivitätsphase der Eidechsen (ca. März bis 
September) Baumaßnahmen stattfinden, bei denen für Eidechsen ge-
eignete Strukturen entstehen (Steinhaufen, grabbare Böden etc.) sind 
diese Bereiche vor Beginn der Baumaßnahmen, nach der durchgeführ-
ten Vergrämung (V2) mit einem Reptilienzaun zu umzäunen. 
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8.2 CEF-Maßnahmen 

CEF1 Auf insgesamt 3 Teilflächen im Plangebiet soll eine CEF-Maßnahme 
umgesetzt werden.  

Es handelt sich um Flächen, die aufgrund der eher geringen Struktur-
vielfalt bisher nicht oder in sehr geringem Umfang von Eidechsen ge-
nutzt wurden.  

Diese Flächen sind, um die Nahrungsverfügbarkeit zu erhöhen in ex-
tensive Wiesen umzuwandeln.  

Innerhalb dieser Flächen sind zur Erhöhung des Strukturreichtums 
mind. 4 Totholzhaufen zu errichten (zwischen 2 und 5 m², mind. 1 m 
hoch und aus Stämmen mit unterschiedlichen Durchmessern). Diese 
sind optimalerweise gut verteilt innerhalb dieser Flächen. Für die Tot-
holzhaufen sind optimalerweise Äste und Stämme zu verwenden, die 
ohnehin auf der Fläche anfallen. 

Bestandsbäume sind zu erhalten.  

Die Flächen sind vor Betreten zu schützen (z.B. durch einen Staketen-
zaun). 

CEF2 Eine direkte bau- und anlagenbedingte Inanspruchnahme der Brut-
plätze des Haussperlings wird dann erfolgen, wenn an der Außenfas-
sade / Dach der Bestandsgebäude Eingriffe erfolgen. Für den dauer-
haften Verlust dieser Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im Ein-
griffsfall eine CEF-Maßnahme (CEF2) erforderlich. Hierfür müssen für 
den Haussperling, je entfallendem Brutstandort, in der näheren Umge-
bung zwei Vogelnistkästen aufgehängt werden. 

CEF3 Im Bereich der zwei Kirschbaumreihen im Süden des Plangebiets sind 
insgesamt 8 neue Kirschbäume gemäß der Planzeichnung zu pflan-
zen. Diese sind vor dem Entfernen der Bestandsbäume zu pflanzen. 
Als Pflanzqualität sind mind. Bäume mit einen StU von 18-20 cm zu 
pflanzen.  
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9. Zusammenfassung 

Anlass und Aufgabenstel-
lung 

Das Plangebiet, ein ehemaliges NATO-Tanklager, welches zwischen-
zeitlich landwirtschaftlich genutzt wurde, soll in eine naturnahe Ferien-
anlage mit „Baumhaus-Lodges“ umgewandelt werden. 

Relevanzprüfung Die Relevanzprüfung kommt zum Ergebnis, dass eine Betroffenheit fol-
gender Tierarten nicht ausgeschlossen werden kann:  

- Vögel 

- Reptilien 

- Schmetterlinge 

- Fledermäuse 

Geländeerfassungen Die Geländeerfassungen erfolgten 2021 im Zuge der Aufstellung des 
Flächennutzungsplans. Für die Fledermäuse erfolgt 2023 eine weitere 
Erfassung.  

Prüfung der Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG 

Es konnten Nachweise von verschiedenen Brutvögel, Zauneidechsen 
und Fledermäusen im Gebiet erfolgen. Unter Berücksichtigung ver-
schiedenen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie einer 
CEF-Maßnahmen kann ein Eintreten der Verbotstatbestände jedoch 
mit hinreichender Sicherheit verhindert werden.  

Vermeidungs- und CEF-
Maßnahmen 

Es werden verschiedene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
sowie auch eine CEF-Maßnahme erforderlich. Dabei handelt es sich 
um z.B. Folgende: 

• Zeitliche Beschränkung Abriss 

• Vergrämung der Eidechsen aus Eingriffsbereichen 

• Aufstellen von Reptilienschutzzäunen  

Fazit Das Plangebiet ist hochwertig hinsichtlich des Artenschutzes. Die 
Hochwertigkeit ist jedoch auch von einer Nutzung abhängig. Ein Bra-
cheliegen der Fläche würde sich auf Dauer negativ auf die Habi-
tatstrukturen auswirken.  

Im weiteren Verfahrensverlauf muss daher das Konzept weiterentwi-
ckelt werden, sodass die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
nicht eintreten.  
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Anhang  

Begriffsbestimmungen 

 

Europäisch geschützte Arten: Zu den europäisch geschützten Arten gehören alle heimischen europäi-
schen Vogelarten sowie alle Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie. Für die nachfolgende Beurteilung 
sind demnach alle europäischen Vogelarten sowie (potenzielle) Vorkommen der Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie zu beachten. Diese sind einer Auflistung der LUBW (2008) entnommen. 

 

Fortpflanzungsstätte: Alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des Fortpflanzungsge-
schehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten sind z. B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, 
Brutplätze oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und Schlupfplätze oder Are-
ale, die von Larven oder Jungen genutzt werden. 

 

Ruhestätte: Alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht oder an die es sich zu 
Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ruhestätten gelten, z. B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Son-
nenplätze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie Sommer- und Winterquartiere. 

 

Lokale Population: Nach den Hinweisen der LANA (2009) ist eine lokale Population definiert als Gruppe 
von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zu-
sammenhängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind Fortpflanzungsinteraktio-
nen oder andere Verhaltensbeziehungen zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und Mit-
gliedern anderer lokaler Populationen derselben Art. 

Hinsichtlich der Abgrenzung von lokalen Populationen wird auf die Hinweise der LANA (2009) verwiesen, 
in welchen lokale Populationen „anhand pragmatischer Kriterien als lokale Bestände in einem störungsre-
levanten Zusammenhang" definiert sind. Dies ist für Arten mit klar umgrenzten, kleinräumigen Aktionsräu-
men praktikabel. Für Arten mit einer flächigen Verbreitung, z. B. Feldlerche, sowie bei revierbildenden Ar-
ten mit großen Aktionsräumen, z. B. Rotmilan, ist eine Abgrenzung der lokalen Population mitunter nicht 
möglich. 

Daher wird vom MLR (2009) empfohlen, als Abgrenzungskriterium für die Betrachtung lokaler Populatio-
nen solcher Arten auf die Naturräume 4. Ordnung abzustellen. Wenn ein Vorhaben auf zwei (oder meh-
rere) benachbarte Naturräume 4. Ordnung einwirken kann, sollten beide (alle) betroffenen Naturräume 4. 
Ordnung als Bezugsraum für die "lokale Population" der beeinträchtigten Art betrachtet werden. 

 

Bewertung des Erhaltungszustandes: 

Europäische Vogelarten 

Das MLR (2009) empfiehlt zur Beurteilung des Erhaltungszustands auf die Rote Liste und kommentiertes 
Verzeichnis der Brutvogelarten in Baden-Württemberg zurückzugreifen, solange keine offizielle Einstufung 
des Erhaltungszustandes vorliegt. Bei einer Einstufung in einer RL-Gefährdungskategorie zwischen 0 und 
3 sowie bei Arten der Vorwarnliste ist von einem ungünstigen Erhaltungszustand auszugehen. Sonstige 
Vogelarten sind bis zum Vorliegen gegenteiliger Erkenntnisse als „günstig" einzustufen.“ Dieser Empfeh-
lung wird gefolgt. 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie 

Die Informationen über die aktuellen Erhaltungszustände der Arten des Anhang IV der FFH-RL in Baden-
Württemberg sind der LUBW-Aufstellung aus dem Jahre 2013 entnommen. 
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Fotodokumentation 

 

Foto 1: Bestehendes Wohngebäude im Eingangsbereich 

 

Foto 2: Wiese mit Kirschbäumen im Südwesten des Plan-
gebiets 

 

Foto 3: Ruderalvegetation mit landwirtschaftlichen Ma-
schinen  

 

Foto 4: Maschinen / Gerätehalle im Norden 
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Foto 5: Gebäude im Nordosten des Plangebiets 

 

Foto 6: Parkplatz im Südosten des Plangebiets 

 

Foto 7: Blick von Süden auf das Plangebiet  

 

Foto 8: Blick auf den Eingang einer der beiden Tanks 
 
 
 

 


